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METALLGEWERBE
KV-ABSCHLUSS 2024
Bereits letztes Jahr 
vereinbart!

Sicherheit in  
unsicheren Zeiten!
DEINE GEWERKSCHAFT

+ 4,3 %  
Ist-Lohnerhöhung
Neuer Mindestlohn: € 2.516,58
Lehrlingseinkommen: + 3,8 %
Gilt ab 1. Jänner 2025

ALLE INFOS:
www.proge.at/metallgewerbe

ZULAGEN UND AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN 
AB 2025

kleine Entfernungszulage  € 11,71 

mittlere Entfernungszulage ab 1.1.2025 € 28,20 
 ab 1.1.2026 € 30,00

große Entfernungszulage  € 60,82

Nächtigungsgeld  € 21,62

Schmutzzulage   €  0,73

Erschwerniszulage  €  0,73

Gefahrenzulage  €  0,73

Schichtzulage (2. Schicht)  € 1,042

Schichtzulage (3. Schicht)/Nachtarbeitszulage (22 - 6 Uhr) € 3,131

Montagezulage  €  1,13

TOPAKTUELLE INFORMATIONEN
Umfangreiche Berichterstattung gibt es wie gewohnt  
auf unserer Internetseite www.proge.at 



ALLE INFOS:
www.proge.at/metallgewerbe

KV-ABSCHLUSS 2024
METALLGEWERBE

KV-ABSCHLUSS 2024
Dank unseres gemeinsamen Engagements konnten wir bereits im 
Vorjahr die Lohnerhöhung für 2025 fixieren. Vereinbart wurde, dass 
die tatsächlichen Löhne um die durchschnittliche Inflationsrate plus  
0,5 % steigen. Damit wird die Kaufkraft unserer Kolleg:innen gestärkt!

DAS ERGEBNIS

+ 4,3 % Ist-Lohnerhöhung
+ 3,8 % KV-Lohnerhöhung

Neuer Mindestlohn: € 2.516,58

Lehrlingseinkommen: + 3,8 %

Klimaticket für Lehrlinge im 1., 2. und 3. Lehrjahr

Zulagen und Aufwandsentschädigungen: + 3,8 % 
Anhebung mittlere Entfernungszulage  
ab 1.1.2025 auf € 28,20 und ab 1.1.2026 auf € 30,00

Freizeitoption:  
Der/Die Arbeitnehmer:in kann, unter bestimmten Voraussetzungen, anstelle der 
Lohnerhöhung zusätzliche Freizeit von mindestens 6 Stunden und 27 Minuten 
pro Monat vereinbaren.

Der neue Kollektivvertrag gilt ab 1. Jänner 2025.

DIE NEUEN MONATLICHEN MINDESTGRUNDLÖHNE  
AB 2025

Lohngruppe Techniker  € 4.070,72

Lohngruppe 1  € 3.726,84

Lohngruppe 2  € 3.324,38

Lohngruppe 3  € 2.885,37

Lohngruppe 4  € 2.699,99

Lohngruppe 5  € 2.570,72

Lohngruppe 6  € 2.516,58

Lohngruppe 7  € 2.516,58

 

DIE NEUEN LEHRLINGSEINKOMMEN 
AB 2025

1. Lehrjahr  €  967,42

2. Lehrjahr €  1.126,23

3. Lehrjahr € 1.464,10

4. Lehrjahr € 1.958,19


